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Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und F.D.P. 
— Drucksache 13/1 — 

Weitergeltung von Geschäftsordnungsrecht 

Der Bundestag wolle beschließen: 

§ 5 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages erhält 
folgende Fassung: 

„§ 5 

Der Präsident/die Präsidentin und die stellvertretenden Präsi-
denten/Präsidentinnen bilden das Präsidium. Das Präsidium 
besteht aus sechs Mitgliedern. Für die Zusammensetzung des 
Präsidiums gilt § 12." 

Berlin, den 10. November 1994 

Rudolf Scharping und Fraktion 

Begründung 

Die Erweiterung des Präsidiums ergibt sich aus dem Ergebnis der 
Wahlen zum 13. Deutschen Bundestag. Diese Erweiterung ist 
ohne zusätzliche Kosten durchzuführen. 




